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Kundmachung 
vom 25. Oktober 2011 

der Beschlüsse Nr. 66/2011, 71/2011 bis 75/2011, 
77/2011, 79/2011, 80/2011, 82/2011, 84/2011, 

86/2011, 87/2011 und 89/2011 des Gemeinsamen 
EWR-Ausschusses 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses: 1. Juli 2011 
Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 2. Juli 2011 

Aufgrund von Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes vom 
17. April 1985, LGBl. 1985 Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 
22. März 1995, LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung in den Anhängen 
1 bis 14 die Beschlüsse Nr. 66/2011, 71/2011 bis 75/2011, 77/2011, 
79/2011, 80/2011, 82/2011, 84/2011, 86/2011, 87/2011 und 89/2011 des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses kund. 

Der vollständige Wortlaut der EWR-Rechtsvorschriften, auf die in 
den Beschlüssen Nr. 66/2011, 71/2011 bis 75/2011, 77/2011, 79/2011, 
80/2011, 82/2011, 84/2011, 86/2011, 87/2011 und 89/2011 Bezug genom-
men wird, wird in der EWR-Rechtssammlung kundgemacht. Die EWR-
Rechtssammlung steht in der Regierungskanzlei zu Amtsstunden sowie 
in der Landesbibliothek zur Einsichtnahme zur Verfügung. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Dr. Klaus Tschütscher 
Fürstlicher Regierungschef 
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Anhang 1 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 66/2011 

vom 1. Juli 2011 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen", insbeson-
dere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 10/2011 vom 1. April 20111 geändert. 
2. Die Richtlinie 2009/139/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 25. November 2009 über vorgeschriebene Angaben an 
zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen2 ist in das Abkom-
men aufzunehmen. 

3. Mit der Richtlinie 2009/139/EG wird die Richtlinie 93/34/EWG des 
Rates3 aufgehoben, die in das Abkommen aufgenommen wurde und 
daher aus diesem zu streichen ist - 

beschliesst: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel I des Abkommens erhält Nummer 45n (Richtli-
nie 93/34/EWG des Rates) folgende Fassung: 

 
1 ABl. L 171 vom 30.6.2011, S. 7. 
2 ABl. L 322 vom 9.12.2009, S. 3. 
3 ABl. L 188 vom 29.7.1993, S. 38. 
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"32009 L 0139: Richtlinie 2009/139/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. November 2009 über vorgeschriebene Angaben an 
zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen (ABl. L 322, 9.12.2009, 
S. 3)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Richtlinie 2009/139/EG in isländischer und norwe-
gischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 2. Juli 2011 in Kraft, sofern dem Gemeinsa-
men EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Ab-
kommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 1. Juli 2011. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 2 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 71/2011 

vom 1. Juli 2011 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen", insbeson-
dere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 25/2010 vom 12. März 20101 geändert. 
2. Der Beschluss 2010/453/EU der Kommission vom 3. August 2010 

zur Festlegung von Leitlinien für die Bedingungen der Inspektionen 
und Kontrollmassnahmen sowie für die Ausbildung und Qualifikation 
der Bediensteten im Bereich menschlicher Gewebe und Zellen gemäss 
der Richtlinie 2004/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates2 
ist in das Abkommen aufzunehmen - 

beschliesst: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XIII des Abkommens wird unter der Rubrik 
"Rechtsakte, die die Vertragsparteien zur Kenntnis nehmen" nach 
Nummer 17 (Mitteilung der Kommission über Parallelimporte von Arz-
neispezialitäten, deren Inverkehrbringen bereits genehmigt ist) folgende 
Nummer eingefügt: 

 
1 ABl. L 143 vom 10.6.2010, S. 18. 
2 ABl. L 213 vom 13.8.2010, S. 48. 
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"18. 32010 D 0453: Beschluss 2010/453/EU der Kommission vom 
3. August 2010 zur Festlegung von Leitlinien für die Bedingungen 
der Inspektionen und Kontrollmassnahmen sowie für die Ausbil-
dung und Qualifikation der Bediensteten im Bereich menschlicher 
Gewebe und Zellen gemäss der Richtlinie 2004/23/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates (ABl. L 213 vom 13.8.2010, S. 48)" 

Art. 2 

Der Wortlaut des Beschlusses 2010/453/EG in isländischer und nor-
wegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europä-
ischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 2. Juli 2011 in Kraft, sofern dem Gemeinsa-
men EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Ab-
kommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 1. Juli 2011. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 3 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 72/2011 

vom 1. Juli 2011 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen", insbeson-
dere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 25/2010 vom 12. März 20101 geändert. 
2. Die Verordnung (EG) Nr. 249/2009 der Kommission vom 23. März 

2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 297/95 des Rates 
zwecks Anpassung der Gebühren der Europäischen Arzneimittel-
Agentur an die Inflationsrate2 ist in das Abkommen aufzunehmen. 

3. Die Richtlinie 2009/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. April 2009 über die Stoffe, die Arzneimitteln zum Zwecke 
der Färbung hinzugefügt werden dürfen (Neufassung)3 ist in das Ab-
kommen aufzunehmen. 

4. Die Richtlinie 2009/53/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Juni 2009 zur Änderung der Richtlinie 2001/82/EG 
und der Richtlinie 2001/83/EG in Bezug auf Änderungen der Bedin-
gungen für Genehmigungen für das Inverkehrbringen von Arzneimit-
teln4 ist in das Abkommen aufzunehmen. 

 
1 ABl. L 143 vom 10.6.2010, S. 18. 
2 ABl. L 79 vom 25.3.2009, S. 34. 
3 ABl. L 109 vom 30.4.2009, S. 10. 
4 ABl. L 168 vom 30.6.2009, S. 33. 
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5. Die Richtlinie 2009/120/EG der Kommission vom 14. September 2009 
zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel im Hinblick auf Arzneimittel für neuartige The-
rapien1 ist in das Abkommen aufzunehmen. 

6. Mit der Richtlinie 2009/35/EG wird die Richtlinie 78/25/EWG des 
Rates2 aufgehoben, die in das Abkommen aufgenommen wurde und 
daher aus diesem zu streichen ist - 

beschliesst: 

Art. 1 

Anhang II Kapitel XIII des Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Der Text von Nummer 4 (Richtlinie 78/25/EWG des Rates) erhält 

folgende Fassung: 
"32009 L 0035: Richtlinie 2009/35/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. April 2009 über die Stoffe, die Arzneimitteln 
zum Zwecke der Färbung hinzugefügt werden dürfen (Neufassung) 
(ABl. L 109 vom 30.4.2009, S. 10)" 

2. Unter Nummer 15h (Verordnung (EG) Nr. 297/95 des Rates) wird 
folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32009 R 0249: Verordnung (EG) Nr. 249/2009 der Kommission 

vom 23. März 2009 (ABl. L 79 vom 25.3.2009, S. 34)" 
3. Unter Nummer 15p (Richtlinie 2001/82/EG des Europäischen Par-

laments und des Rates) wird folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32009 L 0053: Richtlinie 2009/53/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 18. Juni 2009 (ABl. L 168 vom 
30.6.2009, S. 33)" 

4. Unter Nummer 15q (Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates) werden folgende Gedankenstriche angefügt: 
"- 32009 L 0053: Richtlinie 2009/53/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 18. Juni 2009 (ABl. L 168 vom 
30.6.2009, S. 33) 

- 32009 L 0120: Richtlinie 2009/120/EG der Kommission vom 
14. September 2009 (ABl. L 242 vom 15.9.2009, S. 3)" 

 
1 ABl. L 242 vom 15.9.2009, S. 3. 
2 ABl. L 11 vom 14.1.1978, S. 18. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EG) Nr. 249/2009 sowie der Richtli-
nien 2009/35/EG, 2009/53/EG und 2009/120/EG in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Euro-
päischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 2. Juli 2011 in Kraft, sofern dem Gemeinsa-
men EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Ab-
kommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 1. Juli 2011. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 4 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 73/2011 

vom 1. Juli 2011 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen", insbeson-
dere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 33/2011 vom 1. April 20111 geändert. 
2. Die Richtlinie 2010/74/EU der Kommission vom 9. November 2010 

zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Kohlendioxid in 
Anhang I unter der Produktart 182 ist in das Abkommen aufzunehmen. 

3. Der Beschluss 2010/571/EU der Kommission vom 24. September 2010 
zur Änderung des Anhangs der Richtlinie 2002/95/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates hinsichtlich der ausgenommenen Ver-
wendungen von Blei, Quecksilber, Cadmium, sechswertigem Chrom, 
polybromierten Biphenylen oder polybromierten Diphenylethern3 
zwecks Anpassung an den technischen Fortschritt ist in das Abkom-
men aufzunehmen. 

 
1 ABl. L 171 vom 30.6.2011, S. 33. 
2 ABl. L 292 vom 10.11.2010, S. 36. 
3 ABl. L 251 vom 25.9.2010, S. 28. 
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4. Der Beschluss 2010/675/EU der Kommission vom 8. November 2010 
über die Nichtaufnahme bestimmter Wirkstoffe in Anhang I, IA oder 
IB der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten1 ist in das Ab-
kommen aufzunehmen - 

beschliesst: 

Art. 1 

Anhang II Kapitel XV des Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Unter Nummer 12n (Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates) wird folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32010 L 0074: Richtlinie 2010/74/EU der Kommission vom 

9. November 2010 (ABl. L 292 vom 10.11.2010, S. 36)" 
2. Unter Nummer 12q (Richtlinie 2002/95/EG des Europäischen Par-

laments und des Rates) wird folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32010 D 0571: Beschluss 2010/571/EU der Kommission vom 

24. September 2010 (ABl. L 251 vom 25.9.2010, S. 28)" 
3. Nach Nummer 12zx (Beschluss 2010/226/EU der Kommission) wird 

folgende Nummer eingefügt: 
"12zy. 32010 D 0675: Beschluss 2010/675/EU der Kommission vom 

8. November 2010 über die Nichtaufnahme bestimmter Wirk-
stoffe in Anhang I, IA oder IB der Richtlinie 98/8/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbrin-
gen von Biozid-Produkten (ABl. L 291 vom 9.11.2010, S. 47)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Richtlinie 2010/74/EU und der Beschlüsse 
2010/571/EU und 2010/675/EU in isländischer und norwegischer Spra-
che, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union 
veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

 
1 ABl. L 291 vom 9.11.2010, S. 47. 
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Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 2. Juli 2011 in Kraft, sofern dem Gemeinsa-
men EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Ab-
kommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 1. Juli 2011. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 5 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 74/2011 

vom 1. Juli 2011 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen", insbeson-
dere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 33/2011 vom 1. April 20111 geändert. 
2. Die Verordnung (EG) Nr. 552/2009 der Kommission vom 22. Juni 2009 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung 
und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) hinsichtlich Anhang 
XVII2 ist in das Abkommen aufzunehmen. 

3. Die Verordnung (EU) Nr. 276/2010 der Kommission vom 31. März 
2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zu-
lassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) in Bezug auf 
Anhang XVII (Dichlormethan, Lampenöle und flüssige Grillanzün-
der sowie zinnorganische Verbindungen)3 ist in das Abkommen auf-
zunehmen - 

beschliesst: 

 
1 ABl. L 171 vom 30.6.2011, S. 33. 
2 ABl. L 164 vom 26.6.2009, S. 7. 
3 ABl. L 86 vom 1.4.2010, S. 7. 
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Art. 1 

Anhang II Kapitel XV des Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Unter Nummer 12zc (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates) werden folgende Gedankenstriche 
angefügt: 
"- 32009 R 0552: Verordnung (EG) Nr. 552/2009 der Kommission 

vom 22. Juni 2009 (ABl. L 164 vom 26.6.2009, S. 7) 
- 32010 R 0276: Verordnung (EU) Nr. 276/2010 der Kommission 

vom 31. März 2010 (ABl. L 86 vom 1.4.2010, S. 7)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnungen (EG) Nr. 552/2009 und (EU) Nr. 
276/2010 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist 
verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 2. Juli 2011 in Kraft, sofern dem Gemeinsa-
men EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Ab-
kommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 1. Juli 2011. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 6 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 75/2011 

vom 1. Juli 2011 

zur Änderung von Anhang IV (Energie) und 
Anhang XXI (Statistik) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen", insbeson-
dere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang IV des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 7/2011 vom 1. April 20111 geändert. 
2. Anhang XXI des Abkommens wurde durch den Beschluss des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses Nr. 58/2011 vom 20. Mai 20112 geän-
dert. 

3. Die Verordnung (EU) Nr. 844/2010 der Kommission vom 20. Sep-
tember 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1099/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die Energiestatistik hin-
sichtlich der Erstellung einer Reihe von jährlichen Atomenergie-
Statistiken und der Anpassung der Verweise auf die Methodik an die 
NACE Rev. 23 ist in das Abkommen aufzunehmen. 

4. Die Verordnung (EU) Nr. 849/2010 der Kommission vom 27. Sep-
tember 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2150/2002 des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Abfallstatistik4 ist in das 
Abkommen aufzunehmen 

beschliesst: 

 
1 ABl. L 171 vom 30.6.2011, S. 1. 
2 ABl. L 196 vom 28.7.2011, S. 41. 
3 ABl. L 258 vom 30.9.2010, S. 1. 
4 ABl. L 253 vom 28.9.2010, S. 2. 
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Art. 1 

In Anhang IV des Abkommens wird unter Nummer 28 (Verordnung 
(EG) Nr. 1099/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates) Fol-
gendes angefügt: 
", geändert durch: 
- 32010 R 0844: Verordnung (EU) Nr. 844/2010 der Kommission vom 

20. September 2010 (ABl. L 258 vom 30.9.2010, S. 1)" 

Art. 2 

Anhang XXI des Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Unter Nummer 26a (Verordnung (EG) Nr. 1099/2008 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates) wird Folgendes angefügt: 
", geändert durch: 
- 32010 R 0844: Verordnung (EU) Nr. 844/2010 der Kommission 

vom 20. September 2010 (ABl. L 258 vom 30.9.2010, S. 1)" 
2. Unter Nummer 27 (Verordnung (EG) Nr. 2150/2002 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates) wird folgender Gedankenstrich an-
gefügt: 
"- 32010 R 0849: Verordnung (EU) Nr. 849/2010 der Kommission 

vom 27. September 2010 (ABl. L 253 vom 28.9.2010, S. 2)" 

Art. 3 

Der Wortlaut der Verordnungen (EU) Nr. 844/2010 und (EU) Nr. 
849/2010 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist 
verbindlich. 

Art. 4 

Dieser Beschluss tritt am 2. Juli 2011 in Kraft, sofern dem Gemeinsa-
men EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Ab-
kommens vorliegen1. 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Art. 5 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 1. Juli 2011. 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Anhang 7 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 77/2011 

vom 1. Juli 2011 

zur Änderung von Anhang IX 
(Finanzdienstleistungen) des  

EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen", insbeson-
dere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang IX des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 120/2010 vom 10. November 20101 ge-
ändert. 

2. Die Richtlinie 2010/16/EU der Kommission vom 9. März 2010 zur 
Änderung der Richtlinie 2006/48/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates hinsichtlich des Ausschlusses eines Instituts aus ihrem 
Anwendungsbereich2 ist in das Abkommen aufzunehmen - 

beschliesst: 

Art. 1 

In Anhang IX des Abkommens wird unter Nummer 14 (Richtlinie 
2006/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) folgender Ge-
dankenstrich angefügt: 
"- 32010 L 0016: Richtlinie 2010/16/EU der Kommission vom 9. März 

2010 (ABl. L 60 vom 10.3.2010, S. 15)" 

 
1 ABl. L 58 vom 3.3.2011, S. 77. 
2 ABl. L 60 vom 10.3.2010, S. 15. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Richtlinie 2010/16/EU in isländischer und norwe-
gischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 2. Juli 2011 in Kraft, sofern dem Gemeinsa-
men EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Ab-
kommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 1. Juli 2011. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 8 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 79/2011 

vom 1. Juli 2011 

zur Änderung von Anhang XI (Elektronische 
Kommunikation, audiovisuelle Dienste und 

Informationsgesellschaft) des  
EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen", insbeson-
dere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang XI des Abkommens wurde durch den Beschluss des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses Nr. 107/2009 vom 22. Oktober 20091 
geändert. 

2. Der Beschluss 2010/87/EU der Kommission vom 5. Februar 2010 
über Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezoge-
ner Daten an Auftragsverarbeiter in Drittländern nach der Richtlinie 
95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates2 ist in das Ab-
kommen aufzunehmen. 

3. Mit dem Beschluss 2010/87/EU wird die Entscheidung 2002/16/EG 
der Kommission3 aufgehoben, die in das Abkommen aufgenommen 
wurde und daher aus diesem zu streichen ist - 

beschliesst: 

 
1 ABl. L 334 vom 17.12.2009, S. 4. 
2 ABl. L 39 vom 12.2.2010, S. 5. 
3 ABl. L 6 vom 10.1.2002, S. 52. 
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Art. 1 

In Anhang XI des Abkommens erhält der Text von Nummer 5ef 
(Entscheidung 2002/16/EG der Kommission) folgende Fassung: 
"32010 D 0087: Beschluss 2010/87/EU der Kommission vom 5. Februar 
2010 über Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezo-
gener Daten an Auftragsverarbeiter in Drittländern nach der Richtlinie 
95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 39 vom 
12.2.2010, S. 5)" 

Art. 2 

Der Wortlaut des Beschlusses 2010/87/EU in isländischer und nor-
wegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europä-
ischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 2. Juli 2011 in Kraft, sofern dem Gemeinsa-
men EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Ab-
kommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 1. Juli 2011. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 9 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 80/2011 

vom 1. Juli 2011 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen", insbeson-
dere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang XIII des Abkommens wurde durch den Beschluss des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses Nr. 56/2011 vom 20. Mai 20111 geän-
dert. 

2. Der Beschluss 2010/640/EU der Kommission vom 21. Oktober 2010 
zur Änderung der Entscheidungen 2006/920/EG und 2008/231/EG 
über die technischen Spezifikationen für die Interoperabilität in Be-
zug auf das Teilsystem "Verkehrsbetrieb und Verkehrssteuerung" des 
konventionellen transeuropäischen Eisenbahnsystems und des trans-
europäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems2 ist in das Abkom-
men aufzunehmen - 

beschliesst: 

 
1 ABl. L 196 vom 28.7.2011, S. 38. 
2 ABl. L 280 vom 26.10.2010, S. 29. 
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Art. 1 

Anhang XIII des Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Unter Nummer 37k (Entscheidung 2006/920/EG der Kommission) 

wird Folgendes angefügt: 
"- 32010 D 0640: Beschluss 2010/640/EU der Kommission vom 

21. Oktober 2010 (ABl. L 280 vom 26.10.2010, S. 29)" 
2. Unter Nummer 37ae (Entscheidung 2008/231/EG der Kommission) 

wird Folgendes angefügt: 
", geändert durch: 
- 32010 D 0640: Beschluss 2010/640/EU der Kommission vom 

21. Oktober 2010 (ABl. L 280 vom 26.10.2010, S. 29)" 

Art. 2 

Der Wortlaut des Beschlusses 2010/640/EU in isländischer und nor-
wegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europä-
ischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 2. Juli 2011 in Kraft, sofern dem Gemeinsa-
men EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Ab-
kommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 1. Juli 2011. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 



23 

Anhang 10 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 82/2011 

vom 1. Juli 2011 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen", insbeson-
dere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang XIII des Abkommens wurde durch den Beschluss des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses Nr. 56/2011 vom 20. Mai 20111 geän-
dert. 

2. Die Verordnung (EU) Nr. 590/2010 der Kommission vom 5. Juli 2010 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 474/2006 zur Erstellung der 
gemeinschaftlichen Liste der Luftfahrtunternehmen, gegen die in der 
Gemeinschaft eine Betriebsuntersagung ergangen ist2, ist in das Ab-
kommen aufzunehmen - 

beschliesst: 

Art. 1 

In Anhang XIII des Abkommens wird unter Nummer 66zab (Ver-
ordnung (EG) Nr. 474/2006 der Kommission) folgender Gedankenstrich 
angefügt: 
"- 32010 R 0590: Verordnung (EU) Nr. 590/2010 der Kommission vom 

5. Juli 2010 (ABl. L 170 vom 6.7.2010, S. 9)" 

 
1 ABl. L 196 vom 28.7.2011, S. 38. 
2 ABl. L 170 vom 6.7.2010, S. 9. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 590/2010 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Euro-
päischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 2. Juli 2011 in Kraft, sofern dem Gemeinsa-
men EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Ab-
kommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 1. Juli 2011. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 11 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 84/2011 

vom 1. Juli 2011 

zur Änderung von Anhang XVIII (Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, 

Arbeitsrecht sowie Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen", insbeson-
dere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang XVIII des Abkommens wurde durch den Beschluss des 

Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 41/2011 vom 1. April 20111 ge-
ändert. 

2. Die Richtlinie 2010/41/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. Juli 2010 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbe-
handlung von Männern und Frauen, die eine selbständige Erwerbstä-
tigkeit ausüben, und zur Aufhebung der Richtlinie 86/613/EWG des 
Rates2 ist in das Abkommen aufzunehmen. 

3. Mit der Richtlinie 2010/41/EU wird die Richtlinie 86/613/EWG des 
Rates3 aufgehoben, die in das Abkommen aufgenommen wurde und 
daher mit Wirkung vom 5. August 2012 aus diesem zu streichen ist - 

beschliesst: 

 
1 ABl. L 171 vom 30.6.2011, S. 42. 
2 ABl. L 180 vom 15.7.2010, S. 1. 
3 ABl. L 359 vom 19.12.1986, S. 56. 
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Art. 1 

In Anhang XVIII des Abkommens erhält Nummer 21 (Richtlinie 
86/613/EWG des Rates) mit Wirkung vom 5. August 2012 folgende Fas-
sung: 
"32010 L 0041: Richtlinie 2010/41/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 7. Juli 2010 zur Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen, die eine selbständige Er-
werbstätigkeit ausüben, und zur Aufhebung der Richtlinie 86/613/EWG 
des Rates (ABl. L 180 vom 15.7.2010, S. 1)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Richtlinie 2010/41/EU in isländischer und norwe-
gischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 2. Juli 2011 in Kraft, sofern dem Gemeinsa-
men EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Ab-
kommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 1. Juli 2011. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 12 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 86/2011 

vom 1. Juli 2011 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen", insbeson-
dere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang XX des Abkommens wurde durch den Beschluss des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses Nr. 57/2011 vom 20 Mai 20111 geändert. 
2. Die Verordnung (EG) Nr. 748/2009 der Kommission vom 5. August 

2009 über die Liste der Luftfahrzeugbetreiber, die am oder nach dem 
1. Januar 2006 einer Luftverkehrstätigkeit im Sinne von Anhang I der 
Richtlinie 2003/87/EG nachgekommen sind, mit Angabe des für die 
einzelnen Luftfahrzeugbetreiber zuständigen Verwaltungsmitglied-
staats2, ist in das Abkommen aufzunehmen. 

3. Die Verordnung (EU) Nr. 394/2011 der Kommission vom 20. April 
2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 748/2009 über die Liste 
der Luftfahrzeugbetreiber, die am oder nach dem 1. Januar 2006 einer 
Luftverkehrstätigkeit im Sinne von Anhang I der Richtlinie 
2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates nachgegangen 
sind, mit Angabe - angesichts der Einbeziehung der EWR-/EFTA-
Länder in das Emissionshandelssystem der EU - des für die einzelnen 
Luftfahrzeugbetreiber zuständigen Verwaltungsmitgliedstaats3, ist in 
das Abkommen aufzunehmen - 

beschliesst: 

 
1 ABl. L 196 vom 28.7.2011, S. 39. 
2 ABl. L 219 vom 22.8.2009, S. 1. 
3 ABl. L 107 vom 27.4.2011, S. 1. 



28 

Art. 1 

In Anhang XX des Abkommens wird nach Nummer 21ar (Richtlinie 
2001/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) folgende 
Nummer eingefügt: 
"21as. 32009 R 0748: Verordnung (EG) Nr. 748/2009 der Kommission 

vom 5. August 2009 über die Liste der Luftfahrzeugbetreiber, die 
am oder nach dem 1. Januar 2006 einer Luftverkehrstätigkeit im 
Sinne von Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG nachgekommen 
sind, mit Angabe des für die einzelnen Luftfahrzeugbetreiber zu-
ständigen Verwaltungsmitgliedstaats (ABl. L 219 vom 22.8.2009, 
S. 1), geändert durch: 
- 32011 R 0394: Verordnung (EU) Nr. 394/2011 der Kommission 

vom 20. April 2011 (ABl. L 107 vom 27.4.2011, S. 1)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnungen (EG) Nr. 748/2009 und (EU) Nr. 
394/2011 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist 
verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 2. Juli 2011 in Kraft, sofern dem Gemeinsa-
men EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Ab-
kommens vorliegen1. 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 1. Juli 2011. 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Anhang 13 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 87/2011 

vom 1. Juli 2011 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen", insbeson-
dere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang XX des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 57/2011 vom 20. Mai 20111 geändert. 
2. Der Beschluss 2011/149/EU der Kommission vom 7. März 2011 über 

historische Luftverkehrsemissionen gemäss Art. 3c Abs. 4 der Richt-
linie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über 
ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in 
der Gemeinschaft2 ist in das Abkommen aufzunehmen. 

3. Die EFTA-Überwachungsbehörde hat im Einklang mit Anpassung 
bb unter Nummer 21al (Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates) von Anhang XX des Abkommens die Zah-
len über die historischen Luftverkehrsemissionen für die Flüge inner-
halb der Hoheitsgebiete der EFTA-Staaten, zwischen ihren Hoheits-
gebieten und zwischen den EFTA-Staaten und Drittländern vorge-
legt. Diese Zahlen wurden in Zusammenarbeit mit Eurocontrol nach 
derselben Methode wie die EU-weiten historischen Luftverkehrs-
emissionen ermittelt. 

 
1 ABl. L 196 vom 28.7.2011, S. 39. 
2 ABl. L 61 vom 8.3.2011, S. 42. 
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4. Nach der genannten Anpassung beschliesst der Gemeinsame EWR-
Ausschuss über die EWR-weiten historischen Luftverkehrsemissio-
nen, indem er die historischen Luftverkehrsemissionen für die Flüge 
innerhalb der Hoheitsgebiete der EFTA-Staaten, zwischen ihren Ho-
heitsgebieten und zwischen den EFTA-Staaten und Drittländern zu 
den in Art. 1 des Beschlusses 2011/149/EU der Kommission genann-
ten EU-weiten historischen Luftverkehrsemissionen hinzufügt - 

beschliesst: 

Art. 1 

In Anhang XX des Abkommens wird nach Nummer 21apa (Ent-
scheidung 2009/450/EG der Kommission) folgende Nummer eingefügt: 
"21apb. 32011 D 0149: Beschluss 2011/149/EU der Kommission vom 

7. März 2011 über historische Luftverkehrsemissionen gemäss 
Art. 3c Abs. 4 der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates über ein System für den Handel mit Treib-
hausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft (ABl. L 61 
vom 8.3.2011, S. 42) 
Der Beschluss gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit der 
folgenden Anpassung: 
In Art. 1 werden die folgenden Absätze angefügt: 

"Die historischen Luftverkehrsemissionen für die Flüge in-
nerhalb der Hoheitsgebiete der EFTA-Staaten, zwischen ihren 
Hoheitsgebieten und zwischen den EFTA-Staaten und Drittlän-
dern werden auf 1 943 935 Tonnen CO2 festgesetzt. 
Die EWR-weiten historischen Luftverkehrsemissionen werden 
auf 221 420 279 Tonnen CO2 festgesetzt."" 

Art. 2 

Der Wortlaut des Beschlusses 2011/149/EU in isländischer und nor-
wegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europä-
ischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 
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Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 2. Juli 2011 in Kraft, sofern dem Gemeinsa-
men EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Ab-
kommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 1. Juli 2011. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 14 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 89/2011 

vom 1. Juli 2011 

zur Änderung von Anhang XXI (Statistik) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen", insbeson-
dere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang XXI des Abkommens wurde durch den Beschluss des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses Nr. 58/2011 vom 20. Mai 20111 geän-
dert. 

2. Die Verordnung (EU) Nr. 1097/2010 der Kommission vom 26. No-
vember 2010 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 177/2008 
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines ge-
meinsamen Rahmens für Unternehmensregister für statistische Zwe-
cke im Hinblick auf den Austausch vertraulicher Daten zwischen der 
Kommission (Eurostat) und den Zentralbanken2 ist in das Abkom-
men aufzunehmen - 

beschliesst: 

Art. 1 

In Anhang XXI des Abkommens wird nach Nummer 4ba (Verord-
nung (EG) Nr. 192/2009 der Kommission) folgende Nummer eingefügt: 

 
1 ABl. L 196 vom 28.7.2011, S. 41. 
2 ABl. L 312 vom 27.11.2010, S. 1. 
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"4bb. 32010 R 1097: Verordnung (EU) Nr. 1097/2010 der Kommission 
vom 26. November 2010 zur Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 177/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für Unternehmensregister 
für statistische Zwecke im Hinblick auf den Austausch vertrauli-
cher Daten zwischen der Kommission (Eurostat) und den Zent-
ralbanken (ABl. L 312 vom 27.11.2010, S. 1)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 1097/2010 in isländischer 
und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der 
Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 2. Juli 2011 in Kraft, sofern dem Gemeinsa-
men EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des Ab-
kommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 1. Juli 2011. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 


